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I. Gesetze und Verordnungen 

1. Kirchengesetz über die Verwaltungsstellen von 
Kirchengemeinden 

Der Kirchenrat verkündet hiermit das von der 
Synode am 19. November 1971 beschlossene Gesetz: 

§ 

1. Die Kirchenvorstände mehrerer Gemeinden kön
nen zur Erfüllung ihrer Verwaltungsaufgaben die Er
richtung einer Verwaltungsstelle beschließen. 

Der Beschluß bedarf der Zustimmung des Kirchen
rates. 

2. Im Einvernehmen mit den beteiligten Kirchenvor
ständen und mit Zustimmung des Kirchenrates können 
sich Gemeinden einer vorhandenen Verwaltungsstelle 
anschließen. 

3. Der Kirchenrat kann bei Vorliegen dringender 
Gründe nach Anhören der beteiligten Kirchenvorstände 
mit Zustimmung des Hauptausschusses anordnen, daß 
für mehrere Gemeinden eine Verwaltungsstelle er
richtet wird. 

4. Der Kirchenrat kann bei Vorliegen dringender 
Gründe nach Anhören der beteiligten Kirchenvorstände 
mit Zustimmung des Hauptausschusses anordnen, daß 
sich weitere Gemeinden einer Verwaltungsstelle an
schließen. 

5. Die Selbständigkeit der einzelnen Gemeinden wird 
hierdurch nicht berührt. 

6. Jede Verwaltungsstelle gibt sich eine Ordnung 
in Anlehnung an eine vom Kirchenrat zu erlassende 
Musterordnung. Die Ordnung bedarf der Genehmigung 
des Kirchenrats. 

§ 2 

Die Auflösung einer Verwaltungsstelle und das Aus
scheiden einzelner Gemeinden bedürfen der Zustim
mung des Kirchenrats. 

§ 3 

Die Verwaltungsstelle soll höchstens für sechs Ge
meinden mit nicht mehr als fünfzehn Pfarrstellen ge
bildet werden. 

§ 4 
Die Verwaltungsstelle besitzt keine eigene Rechts

persönlichkeit. 

§ 5 

Die Verwaltungsstelle übernimmt die Kirchenbuch
führung sowie die Finanz-, Vermögens- und Grund
stücksverwaltung der an ihr beteiligten Gemeinden. 

Das Nähere wird in der gemäß § 1 Ziffer 6 zu erlas
senden Ordnung bestimmt. 
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§ 6 

1. Die Verwaltungsstelle wird unbeschadet der Be
stimmung des § 7 von einem Verwaltungsausschuß be
aufsichtigt. 

2. Der Verwaltungsausschuß besteht aus den verwal
tenden Kirchenvorstehern der beteiligten Gemeinden. 
Für jeden verwaltenden Kirchenvorsteher ist von der 
entsendenden Gemeinde ein Stellvertreter zu wählen. 

3. Der Verwaltungsausschuß wählt aus seiner Mitte 
den Vorsitzenden und dessen Vertreter auf die Dauer 
eines Haushaltsjahres. Eine Wiederwahl ist möglich. 

§ 7 

Der Verwaltungsausschuß beschließt über die Kosten 
des Büros der Verwaltungsstelle; diese werden durch 
Umlagen bei den beteiligten Gemeinden aufgebracht, 
soweit sie nicht im landeskirchlichen Haushalt geson
dert ausgewiesen sind. 

§ 8 

Für die Verwaltungsstelle werden auf Vorschlag des 
Verwaltungsausschusses der Verwaltungsleiter, dessen 
Stellvertreter sowie die anderen Mitarbeiter vom Kir
chenrat angestellt bzw. entlassen. Die unmittelbare 
Dienstaufsicht wird vom Verwaltungsausschuß wahr
genommen. 

§ 9 

Das Gesetz tritt am 1. Januar 1972 in Kraft. 

Hamburg, den 29. November 1971 

Der Präsident des Kirchenrates 

D. Wö 1 b er 

Bischof 

Musterordnung für eine Verwaltungsstelle von Kirchen
gemeinden. 

(§ 1 Ziffer 6 des Kirchengesetzes über die Verwaltungs
stellen von Kirchengemeinden) 

I. Allgemeines 

1. Für die Kirchengemeinden 
a) .. ....................... ......... „ . .. „ . .. ... . .. ...... .. . „ .. ..... .. ... . . . ... . .. .... .... .. „ .. 

b) ... „ .... . „ ... ...... . .. . „ .. ... . ... . . „ . . ..... . .... . „ . .. . . .. .. . . ... . „ .... .. „ . .. „ ......... „ 

c) ........ .. .... „ .... .. .. ..... . . „ .. .. ...... ..... . . .... „„ .. . „ „. „. „ .. .. „ ..• .... „ . .... . ... . 

wird zur Erfüllung ihrer Verwaltungsaufgaben 
eine Verwaltungsstelle mit Sitz in 

geschaffen. 

2. Die Verwaltungsstelle nimmt für die ihr ange
schlossenen Gemeinden die Kirchenbuchführung 
sowie die Finanz-, Vermögens- und Grundstücks
verwaltung wahr. 

3. Die Verwaltungsstelle wird vom Verwaltungsaus
schuß beaufsichtigt. 

4. Der Verwaltungsausschuß besteht aus den verwal
tenden Kirchenvorstehern der beteiligten Gemein
den. Für jeden verwaltenden Kirchenvorsteher ist 
von der entsendenden Gemeinde ein Stellvertreter 
zu wählen. 

5. Der Verwaltungsausschuß wählt aus seiner Mitte 
den Vorsitzenden und dessen Vertreter auf die 

Dauer eines Haushaltsjahres. Eine Wiederwahl ist 
möglich. 

6. Der Verwaltungsausschuß beschließt über die Ko
sten des Büros der Verwaltungsstelle. Die Kosten
deckung erfolgt durch Umlage bei den beteiligten 
Gemeinden, soweit die Mittel nicht im landesk.irch
lichen Haushalt besonders ausgewiesen sind. 

7. Für die Verwaltungsstelle werden auf Vorschlag 
des Verwaltungsausschusses der Verwaltungslei
ter, dessen Stellvertreter sowie die anderen Mit
arbeiter vom Kirchenrat angestellt bzw. entlassen. 
Die unmittelbare Dienstaufsicht wird vom Verwal
tungsausschuß wahrgenommen. 

8. Die Kirchenvorstände haben das Recht, durch ihre 
Vorsitzenden, ihre in den Verwaltungsausschuß 
entsandten verwaltenden Kirchenvorsteher und 
Stellvertreter gemäß Ziffer 4 jederzeit Einsicht in 
die Geschäftsführung der Verwaltungsstelle für 
ihren Bereich zu nehmen. 

Die Kirchenvorstände sind verpflichtet, der Ver
waltungsstelle die für die Wahrnehmung ihrer
Aufgaben notwendigen Auskünfte zu erteilen, die 
erforderlichen Unterlagen zu übergeben und Hilfe 
zu leisten. 

II. Die Aufgaben der Verwaltungsstelle 

1. Die Kirchenbuchführung für die an ihr beteiligten
Gemeinden nach den eingereichten Unterlagen. 

2. Vorbereitung und Entwurf der Haushaltspläne. 
3. Einnahme und Ausgabe kirchlicher Gelder nach

Anweisung der betreffenden Kirchengemeinden. 
4. Führung der Konten und Tagebücher getrennt für

die einzelnen Gemeinden und die Verwaltungs
stelle. 

5. Erstellung von Kontenstandsübersichten für die
angeschlossenen Gemeinden. 

6. Vorbereitung und Erstellung der Rechnungsab
schlüsse und Abschlußbilanzen. 

7. Verwaltung des Geldvermögens (Bank, Sparkasse,
Hypotheken, Renten und Wertpapiere) nach An
weisung der betreffenden Kirchengemeinden. 

8. Verwaltung des Grundvermögens: 
a) Zahlung der Grundstücksabgaben 
b) Uberwachung der Grundbucheintragungen 
c) Uberwachung der Einheits- und Feuerkassen

werte. 
9. Im Einvernehmen mit den Kirchenvorständen der

betreffenden Kirchengemeinden: 
Vermietung von kircheneigenen Räumen, Berech
nung der Erstattung für Heizung, Beleuchtung und
Reinigung. 

10. Miet- und Mietnebenkostenzahlungen an Vermie
ter und Abrechnung mit den Wohnungsinhabern. 

11. Im Einvernehmen mit den Kirchenvorständen der
betreff enden Gemeinden die Instandhaltung und
Instandsetzung der kirchlichen Gebäude, Uberwa
chung der Neubauten, Teilnahme an den Haus
haltsplanbesprechungen. 

12. Berechnung und Abrechnung von Löhnen und Ver
gütungen. 

13. Berechnung und Abrechnung von Vertretungsko
sten und dienstlichen Auslagen. 

14. 

15 

16 
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14. Berichtigung der Versicherungswerte für Feuer
und Einbruchdiebstahlversicherungen nach Anga
ben der Gemeinden (Inventarverzeichnisse). 

15. Finanzverwaltung der Gemeindepflegen gemäß den 
Satzungen der kirchlichen Gemeindepflegen, so
weit nicht andere Regelungen bestehen. 

16. Der Verwaltungsleiter oder sein Vertreter nehmen 
mit beratender Stimme an den Beedesitzungen und 
nach vorheriger Absprache an den Kirchenvor
stands- und Ausschußsitzungen teil. 

III. Geschäftsführung der Verwaltungsstelle 

1. Der Verwaltungsleiter trägt die Verantwortung 
für die gesamte Geschäftsführung der Verwaltungs
stelle und berät die Kirchengemeinden in allen An
gelegenheiten seines Dienstbereiches. 

2. Er und sein Vertreter haben das Zeichnungsrecht 
für die Verwaltungsstelle. 

3. Alle Verfügungen über Guthaben müssen zwei 
Unterschriften tragen. 
a) Verfügung über Guthaben der Verwaltungs

stelle werden vom Verwaltungsleiter oder des
sen Stellvertreter sowie von einem Mitglied 
des Verwaltungsausschusses unterzeichnet. An
weisungsberechtigt ist jedes Mitglied des Ver
waltungsausschusses. 

b) Verfügung über Guthaben der Gemeinden wer
den vom Verwaltungsleiter oder dessen Stell
vertreter sowie von dem verwaltenden Kirchen
vorsteher oder bei dessen Verhinderung von 
einem anderen Mitglied des Kirchenvorstandes 
der betreff enden Gemeinde unterzeichnet. 

4. Der Verwaltungsleiter ist Urkundsbeamter der 
Gemeinden und hat das Siegelrecht. Mit Zustim
mung des betreffenden Kirchenvorstandes kann er 
das Siegelrecht delegieren. 

5. Der Verwaltungsleiter und die anderen Mitarbei
ter der Verwaltungsstelle sind zur Verschwiegen
heit verpflichtet. 

IV. Buch- und Rechnungsprüfung 

1. Die an der Verwaltungsstelle beteiligten Gemein
den nehmen die Buch- und Rechnungsprüfung für 
ihren Bereich nach dem geltenden Recht vor und 
überwachen die ordnungsmäßige Belegung ihres 
Vermögens. 

2. Der Verwaltungsausschuß prüft durch zwei Beauf
tragte entsprechend dem für die Gemeinden gel
tenden Recht den Gesamtbestand und die Rech
nungsführung der Verwaltungs.stelle. 

3. Die Prüfungen durch das Rechnungsamt der Sy
node bleiben hiervon unberührt. 

V. Änderungen und Inkrafttreten 

1. .Änderungen dieser Ordnung bedürfen der Zustim
mung der betreffenden Kirchenvorstände und des 
Kirchenrates. 

2. Diese Ordnung tritt in Kraft, wenn die Kirchen
vorstände aller beteiligten Gemeinden und der 
Kirchenrat zugestimmt haben. 
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2. Verordnung betr. Kollektenplan 1972 

Der Kirchenrat ordnet gemäß Art. 42 e der Verfas
sung die Erhebung folgender Kollekten an: 

1. Am 1. Januar (Neujahr) für den Kirchlichen Ent
wicklungsdienst. 

2. Am 9. Januar (1. So. n. Ep.) für die innerkirchliche 
Arbeit und die Werke der Vereinigten Evange
lisch-Lutherischen Kirche Deutschlands. 

3. Am 16. Januar (2. So. n. Ep.) für das Diakonische 
Werk der Hamburgischen Landeskirche. 

4. ::- Am 30. Januar (Septuagesimä) für die Missions
arbeit der Hamburgischen Landeskirche in Süd
Tanzania. 

5. Am 6. Feburar (Sexagesimä) für die Bibelverbrei
tung in der Welt. 

6. ''Am 13. Feburar (Estomihi) für die Seemannsmis
sion. 

7. ::- Am 20. Februar (Invokavit) für das Gustav-Adolf
Werk. 

8. Am 27. Februar (Reminiszere) für den Kirchlichen 
Entwicklungsdienst. 

9. Am 19. März (Judika) für „Brot für die Welt". 
10. Am 26. März (Palmarum) für das Palästinawerk. 

11. Am 2. April (Ostersonntag) für die .Äußere Mis
sion. 

12. ::- Am 9. April (Quasimodogeniti) für die Alster
dorfer Anstalten. 

13. ::- Am 23. April (Jubilate) für den Evangelischen 
Bund. 

14. Am 7. Mai (Rogate) für den Lutherischen Welt
dienst. 

15. Am 14. Mai (Exaudi) für die Arbeitsgemeinschaft 
Christlicher Kirchen in Hamburg („Okumenisches 
Opfer"). 

16. Am 21. Mai (Pfingstsonntag) für den Landesver
band für Innere Mission, für notleidende Einrich
tungen und Werke der Diakonie in Hamburg. 

17. Am 11. Juni (2. So. n . Tr.) für gesamtkirchliche 
Notstände und Aufgaben der Evangelischen Kirche 
in Deutschland. 

18. Am 18. Juni (3. So. n. Tr.) für den Kirchlichen Ent
wicklungsdienst. 

19. ::- Am 25. Juni (Gedenktag der Augsburger Kon
fession) für den Verein „Diaspora" und den Ver
band zur Förderung des Evangeliums in Spanien. 

20. Am 9. Juli (6. So. n. Tr.) für die Bahnhofsmission. 

21. Am 16. Juli (7. So. n. Tr.) für das Diakonische 
Werk der Hamburgischen Landeskirche. 

22. Am 30. Juli (9. So. n. Tr.) für die Stiftung Anschar
höhe. 

23. ::-Am 6. August (10. So. n. Tr.) für den Bau eines 
Altersheims für Christen in Israel (Haifa, betreut 
vom Evangelisch-lutherischen Zentralverein für 
Mission unter Israel). 

24. Am 20. August (12. So. n. Tr.) für den Kirchlichen 
Entwicklungsdienst. 

25. Am 27. August (13. So. n. Tr.) für die Innere Mis
sion und das Hilfswerk im Osten. 



Seite 40 

26. Am 10. September (15. So. n. Tr.) für das Rauhe 
Haus. 

27. Am 17. September (16. So. n. Tr.) für die Diako
nische Arbeit des Diakonischen Werkes der Evan
gelischen Kirche in Deutschland. 

28. Am 24. September (17. So. n. Tr.) für die Alster
dorfer Anstalten. 

29. Am 8. Oktober (19. So. n. Tr.) für „Brot für die 
Welt". 

30. Am 15. Oktober (20. So. n. Tr.) für das Diakonis
sen-Mutterhaus in Volksdorf. 

31. •:·Am 29. Oktober (22. So. n. Tr.) für den Martin
Luther-.Bund. 

32. Am 12. November (Drittle. So. i. KJ) für die 
Außere Mission (Nordelbisches Missionszentrum) 

33. •:·Am 19. November (Vorle. So. i. KJ) für den 
Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge. 

34. Am 22. November (Buß- und Bettag) f»r „Brot 
für die Welt". 

35. Am 3. Dezember (1. So. i. Advent) für die Ham
burger Stadtmission. 

36. Am 10. Dezember (2. So. i. Advent) für „Brot für 
die Welt" . 

37. Am 17. Dezember (3. So. i. Advent) für die öku
menische Arbeit der Evangelischen Kirche in 
Deutschland und die Arbeit der evangelischen Kir
chengemeinschaften und -gemeinden deutscher 
Sprache im Ausland. 

38. Am 24. Dezember (Christvesper) für „Brot für die 
Welt". 

Die mit einem • bezeichneten Kollekten werden den 
Gemeinden empfohlen, sind aber nicht verpflichtend. 
Die Erträge der Kollekten sind ungekürzt bis späte
stens Mittwoch nach dem Sammeltag auf das Konto 
Nr. 17/03065 der Kirchenhauptkasse, Vereinsbank 
Hamburg, Abteilung Mohlenhof, oder auf das Post
schekkonto Hamburg 471 79 zu überweisen. Ausgenom
men ist der Ertrag der unter Ziff. 11 aufgeführten Kol
lekte für die Außere Mission, der von der Kirchenge
meinde unmittelbar an eine Missionsanstalt überwiesen 
werden kann. Die Missionsanstalt ist auf dem Form
blatt anzugeben, mit dem das Kollektenergebnis mitge
teilt wird. 

Das in der Verwaltungsverordnung betreffend das 
Kollektenwesen vorgeschriebene Formblatt, das in der 
Kanzlei erhältlich ist, ist gleichfalls bis zum Mittwoch 
nach dem Sammeltag der Kirchenhauptkasse einzurei
chen. Es ist stets der gesamte Betrag auf dem Form
blatt einzutragen. Kirchengemeinden mit mehreren Pre
digtstätten haben den Kollektenertrag auf der Rück
seite des Formblattes aufzugliedern. 

Erträge von Kollekten aus Wochenschlußandachten, 
Abendgottesdiensten oder anderen gottesdienstähn
lichen Veranstaltungen unterliegen der jeweiligen Ver
fügung des Kirchenvorstandes. 

Hamburg, den 15. November 1971 

Der Präsident des Kirchenrates 

D. Wö 1 b er 

Bischof 

3. Verordnung 
betreffend Gründung der Evangelisch-lutherischen 

Christophorusgemeinde Bergedorf-West 

Im Einvernehmen mit dem Kirchenvorstand der 
Evang.-luth. Kirchengemeinde St. Nikolai zu Hamburg
Billwerder a. d. Bille verordnet der Kirchenrat gemäß 
Art. 42 1 der Verfassung: 

§ 1 

Der Ostteil der Kirchengemeinde Billwerder wird mit 
dem 1. Januar 1972 von dieser Gemeinde abqetrennt 
und als Evangelisch-lutherische Christophorusgemeinde 
Bergedorf-West selbständig. 

§ 2 

Die Evangelisch-lutherische Christophorusgemeinde 
Bergedorf-West ist eine Körperschaft des öffentlichen 
Rechts. 

§ 3 

Die Grenze der neuen Gemeinde verläuft wie folgt: 
Vom Schnittpunkt der Bille mit der Straße Laden

beker Furtweg nach Westen in der Bille bis zur Straße 
Auf der Bojenwiese; 
von dort nach Süden auf der Mitte der Straße Auf der 
Bojenwiese, die Straße Billwerder Billdeich kreuzend 
bis zum Hochspannungsmast Nr. 137, weiter nach Sü
den an der Hochspannungsfreileitung entlang bis zum 
Bahnkörper der Bundesbahn; 
von hier nach Osten auf der Mitte des Bahnkörpers 
der Bundesbahn bis zur westlichen Grenze der Grund
stücke des Oberen Landweges; 
sodann nach Norden an den westlichen Grundstücks
grenzen Oberer Landweg und der westlichen Grenze 
des Grundstücks Billwerder Billdeich Nr. 666 entlang 
und in deren Verlängerung bis zur Grenze der Landes
kirche in der Bille (Westgrenze der Kirchengemeinde 
Nettelnburg); 
weiter nach Nordwesten an der Grenze der Landes
kirche in der Bille folgend bis zum Ladenbeker Furt
weg. 

§ 4 

Die Christophorusgemeinde wird mit folgenden Stel-
len ausgestattet: 

1 Pastorenstelle 
1 Diakonenstelle 
1 Kirchenmusikerstelle 
1 Küsterstelle 

§ 5 

Es treten folgende Kirchenvorsteher der Mutterge-
meinde zur neuen Gemeinde über: 

Frau Rosemarie Gärtner 
Frau Ilse Kruse 
Herr Hartmut Pestritzki 
Frau Elisabeth Reuß 
Herr Dietrich Schäfer 

Eine Kirchenvorsteherwahl für die neue Gemeinde
findet so früh wie möglich statt. Die Muttergemeinde
führt ~ach § 37 in Verbindung mit § 4 des Kirchenvor
steherwahlgesetzes vom 25. September 1969 die Wahl
durch. 
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§ 6 

Der Uberlassungsvertrag vom 22. Mai 1970 für das 
am Friedrich-Frank-Bogen gelegene, ca. 2577 qm große 
Flurstück 2087 II, wird auf die Christophorusgemeinde 
übertragen. 

Ebenso geht das ca. 1607 qm große Flurstück 2087 I 
in das Eigentum dieser Gemeinde über. 

§ 1 

Die Kirchenbuchführergeschäfte der Christophorus
gemeinde werden weiterhin beim Kirchenbüro der Kir
chengemeinde Billwerder erledigt. 

§ 8 

Die Aufteilung des Vermögens zum Zeitpunkt der 
Trennung findet im Einvernehmen zwischen den beiden 
Kirchengemeinden statt. Wird keine Einigung erzielt, 
so entscheidet der Kirchenrat. 

Hamburg, den 18. Oktober 1971 

Der Präsident des Kirchenrates 

D. Wö 1 b er 

Bischof 

4. Vertrag 
über die Angliederung der zur Evang.-luth. Kirche im 
Hamburgischen Staate gehörenden Auferstehungsge
meinde zu Hamburg-St. Pauli an die zur Ev.-Luth. Lan
deskirche Schleswig-Holsteins gehörende Friedens-

kirchengemeinde Altona, Propstei Altona. 

Die Ev.-Luth. Landeskirche Schleswig-Holsteins, ver
treten durch die Kirchenleitung, und die Evang.-luth. 
Kirche im Hamburgischen Staate, vertreten durch den 
Kirchenrat, schließen den folgenden Vertrag: 

§ 1 

Die Evang.-luth. Auferstehungsgemeinde zu Ham-
burg-St. Pauli wird unter Verlust der eigenen Rechts
persönlichkeit der Ev.-Luth. Friedenskirchengemeinde 
Altona und damit der Ev.-Luth. Landeskirche Schleswig
Holsteins angegliedert. 

Die Glieder der Evang.-luth. Auferstehungsgemeinde 
zu Hamburg-St. Pauli werden Glieder dieser Kirche. 

§ 2 

Die Grenze zwischen der Evang.-luth. Kirche im Ham
burgischen Staate und der Ev.-Luth. Landeskirche 
Schleswig-Holsteins verläuft in diesem Gebiet künftig 
wie folgt: 

Von der bisherigen Grenze zwischen den beiden Lan
deskirchen an der Einmündung der Thadenstraße in die 
Straße Beim Grünen Jäger/Wohlwillstraße nach Osten 
über den Neuen Pferdemarkt bis zur Budapester Straße, 
sodann nach Süden, später nach Südosten auf der Mitte 
der Budapester Straße bis zur Einmündung der Cle-
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mens-Schultz-Straße,von hier nach Westen auf der Süd
seite der Clemens-Schultz-Straße bis zur Talstraße und 
weiter nach Westen auf der Mitte der Paul-Roosen
Straße bis zur bisherigen Grenze zwischen den beiden 
Landeskirchen. 

§ 3 

Mit der Angliederung treten die liturgischen Ord
nungen und Bücher sowie die Rechtsordnung, die Kir
chengesetze, Verordnungen und sonstigen rechtlichen 
Bestimmungen der Ev.-Luth. Landeskirche Schleswig
Holsteins an die Stelle der entsprechenden Ordnungen 
und Rechtsvorschriften der Evang.-luth. Kirche im Ham
burgischen Staate. 

§ 4 

Der Kirchenvorstand der Evang.-luth. Auferstehungs
gemeinde zu Hamburg-St. Pauli ist aufgelöst. Ein Pfarr
amt besteht nicht mehr. Planstellen werden nicht über
tragen. 

§ 5 

Die Ev.-Luth. Friedenskirchengemeinde tritt in den 
mit der Freien und Hansestadt Hamburg abgeschlosse
nen Mietvertrag über das Grundstück Wohlwillstraße 
41 alsbald ein. Das auf diesem Grundstück errichtete 
Gemeindehaus geht in das Eigentum der Friedenskir
chengemeinde über. 

§ 6 

Eigentümerin des beweglichen Vermögens der 
Evang.-luth. Auferstehungsgemeinde wird die Ev.-Luth. 
Friedenskirchengemeinde. Eingeschlossen ist das zum 
Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Vertrages vorhan
dene sogenannte B- und C-Vermögen (Konten bei der 
Commerzbank Nr. 35 400 36/90-93), ausgenommen die 
z. Z. im Gemeindehaus Wohlwillstraße 41 aufgestellte 
Orgel. 

§ 7 

Dieser Vertrag tritt mit Wirkung vom 1. Januar 1971 
in Kraft. Er bedarf zu seiner Wirksamkeit nach Art. 75 
Abs. 4 der Rechtsordnung der Ev.-Luth. Landeskirche 
Schleswig-Holsteins der Bestätigung durch ein Kirchen
gesetz. 

Hamburg, den 5. Juli 1971 

Der Kirchenrat 
der Evang.-luth. Kirche im 

Hamburgischen Staate 

D. Wö 1 b er 

Kiel, den 16. September 1971 

Die Kirchenleitung 
der Ev.-Luth. Landeskirche 

Schleswig-Holsteins 

Dr. Fr. Hübner 

Dr. G r au h e d in g 
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II. Von der Synode 

1. Beschlüsse aus der 14. Sitzung der Dritten Synode 
vom 23. September 1971 

Die Dritte Synode hat in ihrer 14. Sitzung am 23. Sep
tember 1971 im Volkmar Herntrich Saal der Alsterdor
fer Anstalten folgende Beschlüsse gefaßt: 

1. Für die Verfassunggebende Synode der Nordelbi
schen evangelisch-lutherischen Kirche (NEK) wurden 
gewählt: 

Finanzgerichtsrat Herbert Dreßler 
zum 1. 11. 1971 
Notar Dr. Wolf Harm 
mit sofortiger Wirkung 

2. Kirchenrat und Hauptausschuß werden gebeten, 
die Alsterdorf er Anstalten in dem demnächst der 
Synode vorzulegenden Schwerpunktprograifrm zu be
rücksichtigen. Dabei ist zu prüfen, ob Zuwendungen an 
die Alsterdorfer Anstalten in Form einer festen Quote 
der Haushaltsausgaben erfolgen können. 

2. Beschlüsse aus der 15. Sitzung der Dritten Synode 
vom 21. Oktober 1971 

Die Dritte Synode hat in ihrer 15. Sitzung am 21. Ok
tober 1971 im Gemeindesaal der Hauptkirche St. Mi
chaelis den 

Angestellten Karl Langhein 

und den 
Kirchenamtmann Henning Schmidt 

in den Synodenausschuß für Entwicklungsdienst ge
wählt. 

3. Beschlüsse aus der 16. Sitzung der Dritten Synode 
vom 18./19. November 1971 

Die Dritte Synode hat in ihrer 16. Sitzung am 18. und 
19. November 1971 im Gemeindesaal der Hauptkirche 
St. Michaelis folgende Beschlüsse gefaßt: 

1. Die Synode wählte: 

a) in den Synodalausschuß für Fragen des theo
logischen Ausbildungs- und Prüfungswesens: 

Pastor Hellmut Ahme 
Oberstudienrätin Frau Dr. Gertrud Deicke 

Prof. Dr. Claus-Hunno Hunzinger 

Oberstudienrat Dr. "William Koelle 
Oberschulrätin Christiane Nelle 
Vikar Joachim Sach 
Prof. D. Hans-Rudolf Müller-Schwefe 
Pastor Hans Dietrich Schiel 
Geschäftsführer Werner Steinberg 

b) in die Synodalkommission der Nordelbischen
evangelisch-lutherischen Kirche: 

Oberstudienrätin Eugenie Wilhelmi 

c) in den Synodenausschuß für Entwicklungsdienst: 

Bürovorsteher Bernhard Meinberg 

2. a) Das Kirchengesetz über die Verwaltungsstellen
von Kirchengemeinden wurde in der Fassung der
Drucksache 650/71 mit Änderungen angenommen
(siehe GVM 1971, Seite 37). 

b) Gegen den vom Kirchenrat vorgesehenen Erlaß 
einer Musterordnung für eine Verwaltungsstelle
in der Fassung der Drucksache 651/71 erhebt die 
Synode keine Bedenken. 

3. Die Synode genehmigte die Haushaltsrechnung
1969 + 1970 mit Begründung gern. Art. 30 der Ver
fassung. 

4. Der Haushaltsüberschuß des abgerechneten Haus
halts 1969 + 1970 in Höhe von DM 982.189,05 ist
dem Titel 0903 (Uberschreitungsmittel) des Haus
haltsplanes 1971 + 1972 zuzuweisen. 

III. Verwaltungsanordnungen 

Geschäftsordnung für das Landeskirchenamt 
(genehmigt vom Kirchenrat nach Maßgabe des 
Artikels 54, Absatz 3 der Verfassung in seiner 

Sitzung vom 27. Sept. 1971) 

I. 

A. 

Der Beschlußfassung des Kollegiums des Landeskir
chenamtes (Dezernenten) unterliegen: 

1. Vorbereitung aller Punkte der Tagesordnung des 
Kirchenrates einschließlich aller Gesetzes- und 

Rechtsverordnungsentwürfe sowie des Haushalts
planes und der Abrechnung der Landeskirche. 

2. Ausführung der Beschlüsse des Kirchenrates. 

3. Veröffentlichung der Synodenbeschlüsse. 

4. Folgende personalrechtliche Entscheidungen: 

a) Beamte: Einstellungen und Disziplinarangele
genheiten, Leistungsbeförderungen im gehobe
nen Dienst, Versetzungen in besonderen Fällen, 
vorzeitige Pensionierungen. 

b) Angestellte: Einstellungen ab Vergütungs
gruppe V b, Leistungshöhergruppierungen ab



Vergütungsgruppe V b, Neueingruppierungen 
bei Veränderung der Tätigkeit ab Gruppe V b, 
Kündigungen aus wichtigem Grund. 

c) Anstellungen, Versetzungen und Einstufungen 
von Kirchenmusikern ab Vergütungsgruppe Vb 
BAT. 

d) Besoldungsrechtliche Billigkeitsentscheidungen. 
e) Entscheidung über Entziehung einer Amtswoh

nung. 
5. Nachbewilligungen aus den im jeweiligen Haus

haltsplan vorgesehen Haushaltsmitteln von 
DM 10 000,- bis DM 50 000,-. 

6. Vorschläge für die Freigabe von Spenden und die 
Verteilung von Jahresbeiträgen. 

7. Raumprogramm, Vorentwurf und Architektenwahl 
sowie Planung und Durchführung kleinerer Bau
vorhaben im Rahmen der Ziffer 9 der Delegations
anordnung vom 22. Juni 1970 (GVM 1970, Seite 63). 

8. Genehmigung von Grundstücksverfügungen der 
Gemeinden bis zu DM 250 000,-. 

9. Grundstückskäufe, -verkäufe und -tauschgeschäfte 
der Landeskirche bis zu einer Höhe von 
DM 75000,-. 

10. Freigabe von B-Vermögen über 25 000,-. 

11. Geschäftsverteilung innerhalb des Landeskirchen
amtes. 

12. Bewilligung aus dem Verfügungskonto des Landes
kirchenamtes über DM 5 000,-. 

13. Folgende Entscheidungen aus der kirchlichen Ge
setzgebung: 
a) Ordnende Bescheide nach Art. 59 der Verfas

sung (GVM 1959, Seite 7). 
b) Entscheidungen nach §§ 10 II und 13 II des Kir

chenvorsteherwahlgesetzes (GVM 1969, Seite 37). 
c) Entscheidungen nach §§ 4 und 7 der Ausbil

dungs- und Prüfungsordnung für den kirchlichen 
Verwaltungsdienst. 

14. Einsprüche gegen Sachentscheidungen der Dezer
nenten. 

B. 
Der Präsident des Landeskirchenamtes entscheidet 

über: 

1. Generalsachen, deren Bearbeitung der Präsident sich 
vorbehält, unbeschadet der Zuständigkeit des Lan
deskirchenamtes unter A. 

2. Dienstaufsicht über die Beamten, Angestellten und 
Arbeiter des Landeskirchenamtes gemäß Artikel 54 
Absatz 4 der Verfassung. 

3. Nachbewilligungen aus dem Haushaltstitel bis zur 
Höhe von DM 10 000,-. 

4. Bewilligung aus dem Verfügungskonto des Landes
kirchenamtes bis zu DM 5 000,-. 

c. 
Soweit in dieser Geschäftsordnung die Entschei

dungsbefugnisse nicht unter A, B, D anderweitig ver
teilt sind oder durch die kirchliche Gesetzgebung dem 
Präsidenten Entscheidungen zugewiesen sind, trifft je
der Dezernent nach Maßgabe des vom Landeskirchen
amt beschlossenen Geschäftsverteilungsplanes in seiner 
jeweiligen Fassung die Entscheidung selbständig. Das 
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gilt auch für die Entscheidungen, die nach Gesetz, Ver
ordnung, Richtlinie und dergl. ausdrücklich dem Kolle
gium oder anderen Stellen übertragen worden sind. 

Jeder Dezernent hat dabei Angelegenheiten von 
grundsätzlicher Bedeutung dem Landeskirchenamt vor
zulegen. Bestehen Zweifel über die grundsätzliche Be
deutung, entscheidet das Landeskirchenamt, das auch 
die Sachentscheidung an sich ziehen kann. 

Jeder Dezernent ist im Rahmen seiner Zuständigkeit 
unbeschadet des Abs. 3 berechtigt, Angelegenheiten auf 
den zuständigen Abteilungsleiter zu delegieren. 

D. 
Die Abteilungsleiter des Landeskirchenamtes haben 

folgende Entscheidungsbefugnisse: 

1. Alle Abteilungsleiter 
a} Besetzung der Arbeitsplätze in ihrer Abteilung. 
b} Delegation der ihnen nach dieser Geschäftsord

nung zustehenden Befugnisse auf die Sachbear
beiter in ihren Abteilungen. 

Die den Sachbearbeitern zur selbständigen 
Erledigung übertragenen Aufgaben werden von 
diesen abschließend gezeichnet , sofern nicht der 
Abteilungsleiter sich das Zeichnungsrecht im Ein
zelfall von besonderer Bedeutung vorbehält. 

Die Sachbearbeiter haben in ihrem Sachbereich 
die Feststellungsbefugnis. 

c) Anweisungsbefugnis allgemeiner Art, deren 
Höhe sich nach dem jeweils geltenden Beschluß 
des Landeskirchenamtes richtet. In der Anwei
sungsbefugnis wird der Abteilungsleiter durch 
den stellvertretenden Abteilungsleiter vertreten. 

d) Der Abteilungsleiter ist berechtigt, seine Befug
nisse in der Abteilung zu delegieren. 

2. Abteilungsleiter der Kanzlei 
a) Ausfertigung der Beschlüsse der Synode, des 

Kirchenrates und des Landeskirchenamtes. 
b} Ausgabe der GVM und der Rechtsquellen der 

Hamburgischen Landeskirche. 
c} Ankauf des Inventar-, Büro- und Kantinenbe

darfs für das Landeskirchenamt. 
d} Kraftfahrzeug- und Tankstellenwesen. 

3. Abteilungsleiter der Kirchenhauptkasse 
Die Befugnis, Anweisungen im Rahmen des Haus

haltsplanes zu geben und feststehende Zahlungen 
in folgenden Fällen zu leisten: 
a) Kassenmittelanforderungen der Gemeinden und 

übergemeindlichen Ämter. 
b) Mieten, Pachten, Renten und Mietzuschüsse. 
c) Steuern, Versicherungsprämien und andere Aus

gaben. 
d) Post- und Fernsprechgebühren. 
e) Umlagebeiträge. 

4. Abteilungsleiter der Personalabteilung 
a) Entscheidung über Beihilfeanträge nach der Ver

ordnung über Beihilfengrundsätze der Evang.
luth. Kirche im Hamburgischen Staate in ihrer 
jeweilig geltenden Fassung. 

b) . Entscheidung über Umzugskosten nach Maßgabe 
des Wohnungsgesetzes der Evang.-luth. Kirche 
im Hamburgischen Staate und den dazu erlasse
nen Richtlinien. 
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c) Entscheidung über Reisekosten nach Maßgabe 
der Verwaltungsanordnung über Reisekosten
vergütung. 

d) Entscheidung über Vorschüsse auf Gehälter und 
Löhne, soweit sie 25 O/o der Bruttobezüge nicht 
überschreiten. 

5. Abteilungsleiter der Steuerabteilung 

a) Steuererstattungen aus Rechtsgründen. 
b) Entscheidungen über Stundungsanträge. 
c) Veranlagungen nach § 9 Abs. 1 der Kirchen

steuerordnung (GVM 1962, Seite 51). 

6. Abteilungsleiter der Bauabteilung 

a) Abschluß der Gebäudeversicherungsverträge 
nach der Richtlinie vom 11. 2. 1955 (GVM 1955, 
Seite 6). 

b) Entscheidung über technische Angelegenheiten 
(GVM 1952, Seite 1). 

c) Einsatz des Bautrupps mit Ausnahme der Ent
scheidungen über Arbeiten an Neubauten. 

d) Abschluß von Kauf-, Miet- und Pachtverträgen 
nach Maßgabe von Einzelaufträgen und Einzel
vollmachten. 

7. Abteilungsleiter von Archiv und Statistik 

a) Genehmigung zur Aktenvernichtung gemäß Ak
tenordnung vom 1. Juni 1950 (GVM 1950, Seite 
16). 

8. Leiter der Bischofskanzlei 

a) Ausfertigung der Beschlüsse des Geistlichen Mi
nisteriums und des Hauptpastoren-Kollegiums. 

b) Mitwirkung bei Protokollaufgaben (Kleines Pro
tokoll) im Rahmen des Bischofsamtes. 

c) Verwaltungsmäßige Behandlung aller Personal
akten der Geistlichen (Verschlußsachen). 

II. 

1. Der Präsident leitet die Sitzungen des Landeskir
chenamtes. Er lädt dazu ein und stellt die Tagesord
nung auf. Zu diesem Zwecke geben die Mitglieder 
des Landeskirchenamtes dem Präsidenten spätestens 
einen Tag vor der Sitzung die Punkte auf, die sie 
vorzutragen wünschen. 

2. Entscheidungen werden mit einfacher Stimmen
mehrheit getroffen. Bei Stimmengleichheit gibt die 
Stimme des Präsidenten den Ausschlag. 

3. Außer den Mitgliedern des Landeskirchenamtes 
nehmen an den Sitzungen in der Regel auch die Ab
teilungsleiter sowie die Beamten des gehobenen 
Dienstes teil, die vom Landeskirchenamt besonders 
benannt sind. Andere Personen können vom jewei
ligen Sitzungsvorsitzenden mit dem Vortrag einzel
ner Angelegenheiten beauftragt werden. 

4. Das Protokoll wird in Form eines Beschlußproto
kolls geführt. Bei wichtigen Beschlüssen kann eine 
kurze Begründung hinzugefügt werden. 

Das Protokoll wird von dem Protokollführer und 
vom Präsidenten unterzeichnet und dem Bischof so
wie den Mitgliedern des Kirchenrates und des Lan
deskirchenamtes übermittelt. 

5. Die Mitglieder des Landeskirchenamtes unterzeich
nen selbständig, soweit es sich nicht um eine Ange
legenheit von grundsätzlicher Bedeutung handelt 
oder der Präsident sich die Unterschrift selbst vor
behält. 

In Angelegenheiten, die andere Dezernate berüh
ren, muß die Gegenzeichnung des beteiligten De
zernenten eingeholt werden. 

6. Die Geschäftsordnung für das Landeskirchenamt 
vom 16. Juni 1960 und andere dieser Geschäftsord
nung entgegenstehende Bestimmungen werden auf
gehoben. 

IV. Aus der kirchlichen Arbeit 

1. Theologische Prüfungen 

Vor dem Theologischen Prüfungsamt der Hamburgi
schen Landeskirche unter dem Vorsitz von Senior Dr. 
Dr. Seifert haben folgende Vikare die 2. theologische 
Prüfung bestanden: 

am 20. September 1971 - Frank Dettweiler 
Eckart Schaade 
Axel von Stritzky 
Ulrich Wehr 

am 21. September 1971 - Manfred Brockmann 
Friedrich Delius 
Heribert Pusch 
Hans-Georg Umland 

am 22. September 1971 - Martin-Christian Philipp 
(Ev.-Luth. Landeskirche 
Eutin) 

Reinhard Scherwat 

Senior Dr. Dr. Seifert hat am Reformationstag, dem 
31. Oktober 1971, in der Hauptkirche St. Jacobi fol
gende Vikare ordiniert, die durch Beschluß des Kir
chenrates vom 27. September 1971 mit dem Tage ihrer 
Ordination zu Hilfspredigern ernannt und den nach
stehenden Gemeinden zugewiesen wurden: 

Frank Dettweiler - Kirchengemeinde St. Petri-
Geesthacht 

Eckart Schaade - Gemeinde der Bethlehem-Kirche 
Axel von Stritzky - Kirchengemeinde Eirene 

Hamburg-Langenhorn 
Ulrich Wehr - Gemeinde St. Bonif atius in 

Hamburg-Barmbek 

Durch Beschluß des Kirchenrates vom 27. September 
1971 · sind nachstehende Vikare mit Wirkung vom 
1. Oktober 1971 zu Pastoralassistenten ernannt und wie 
folgt zugewiesen worden: 
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Manfred Brockmann - zu Pastor Dr. Waack, dem Be

Friedrich Delius 
Heribert Pusch 

auftragten für Mission 
- Rauhes Haus 
- Kirchengemeinde Broder Hinrick 

Hamburg-Langenhorn 
Reinhard Scherwat - Anstaltskirchengemeinde St. Ni

colaus zu Hamburg-Alsterdorf 
Hans-Georg Umland - Philippusgemeinde zu 

Hamburg-Horn 

2. Verwaltungszusammenschluß Eimsbüttel 

Im Einvernehmen der beteiligten Kirchenvorstände 
haben die Kirchengemeinden 

Apostelkirche und 
Bethlehem-Kirche 
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ab 1. November 1971 eine gemeinsame Verwaltungs
stelle Eimsbüttel gebildet. 

3. Verleihung der Bugenhagenmedaille 1971 

Der Kirchenrat hat zum Reformationsfest 1971 die 
Bugenhagenmedaille verliehen an: 

Dr. rer. pol. Thea Bertog 
Pastor em. Walter Dittmann 
Stadtbaurat a. D. Konrad Weis:s 

V. Personalien 

1. Ausschreibungen 

Die Evangelisch-lutherische Kirchengemeinde St. Jo
hannis - Harvestehude sucht zum frühestmöglichen 
Termin einen jüngeren Pastor, der bereit ist, 
1neben der üblichen Gemeindearbeit die vorhandene 
Jugendarbeit fortzuführen und neue Modelle im Kon
firmandenunterricht zu versuchen. Der Kirchenvorstand 
ist Experimenten gegenüber aufgeschlossen. 

Harvestehude grenzt an die Hamburger City und 
liegt zwischen Alster, Universität und NDR und hat 
ca. 13 000 evangelische Einwohner. 

Eine Dienstwohnung wird gestellt. Bewerbungen 
werden erbeten an den Kirchenvorstand, 2 Hamburg 13, 
Heimhuder Str. 90. Weitere Auskünfte erteilt gerne 
Pastor M. Hennig, 2 Hamburg 13, Mittelweg 105, Tel. 
410 36 51. 

* 
Die Evang.-luth. Gemeinde der Bethlehem-Kirche 

Hamburg mit 12 500 Gemeindegliedern sucht ab sofort 
für ihre 3. Pfarrstelle einen P a s t o r. Die junge Ge:.. 
meinde mit 3 Pfarrbezirken liegt mitten in Hamburg 
und umfaßt alle sozialen Schichten. Treffpunkt der Ge
meinde ist ein modernes Gemeindezentrum neben der 
Kirche. 

Das stark ausgebaute diakonische Arbeitsgebiet -
Schwesternstation, 2 Kindergärten und Beratungsstelle 
für Alkoholkranke -, die Kirchenmusik, die Verwal
tung und die verschiedenen anderen Bereiche der Ge
meindearbeit werden von 15 hauptamtlichen Mitarbei
tern getragen und unterstützt. 

Ein modernisiertes Pastorat mit eigenen Gemeinde
räumen (wie z. B. Konfirmandensaal) in ruhiger Lage 
steht zur Verfügung. 

Sämtliche Schularten befinden sich in der Nähe. 
Wir wünschen uns einen aufgeschlossenen Pastor, 

der neue Impulse zu geben und das Bewährte weiter
zuführen vermag und zur Zusammenarbeit mit den 
anderen Pastoren und Mitarbeitern bereit ist. 

Anfragen und Bewerbungen sind bitte zu richten an 
den Kirchenvorstand, z. Hd. von Herrn Pastor Volker 
Kahl, 2 Hamburg 19, Am Weiher 23, Tel. (0411) 40 71 69 
oder 49 34 57. 

* 

In der Hamburger Stadtmission ist die Stelle des 
G e s c h ä f t s f ü h r e r s erstmalig hauptamtlich zu be
setzen. 

Gesucht wird ein Diakon/eine Sozialarbeiterin mit 
kaufmännischer Vorbildung oder ein Kaufmann/ eine 
Kauffrau mit diakonischem Sachverstand. 

Die Hamburger Stadtmission hat 25 hauptamtliche 
Mitarbeiter in Bahnhofsmission, Volk:smission, Wohn
heimen u. a. 

Nicht nur Verwaltung sondern auch Engagement auf 
einem Gebiet der Arbeit wäre erwünscht. 

Bezahlung nach Hamburger Tarif. 
Bewerbungen an Verein für Innere Mission z. Hd. 

Herrn Pastor Dierk Blohm, 2 Hamburg 76, Grillparzer
straße 32. 

* 
Im Frühjahr 1972 wird die Stelle des Leiters (der 

Leiterin) der Bahnhofsmission Hamburg-Haupt
bahnhof wegen Pensionierung frei. 

Wir suchen jemanden (Gemeindehelferin oder Dia
kon), der selbständig diese vielfältige soziale Vor
po.stenarbei t der Kirche durchführt, kontaktfreudig ist 
und den haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeiterkreis zu 
einem Team weiteraufbauen und zusammenhalten 
kann. 

Bewerbungen an Verein für Innere Mission z. Hd 
Herrn Pastor Dierk Blohm, 2 Hamburg 76, Grillparzer
straße 32. 

* 
In der Kirchengemeinde St. Andreas ist die Stelle 

eines hauptamtlichen K i r c h e n b u c h f ü h r e r s 
(Kirchenbuchführerin) zu besetzen. 

Erwünscht sind Verwaltungskenntnisse, Erfahrung 
und Bereitschaft für den Publikumsverkehr. 

Eine Dienstwohnung kann gestellt werden. Die Ver
gütung erfolgt nach BAT. Soziale Leistungen des öffent
lichen Dienstes werden gewährt. 

Bewerbungen werden erbeten an den Kirchenvor
stand, zu Händen Pastor W. Conradi, 2 Hamburg 13, 
Bogenstraße 28. 

* 
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An der Kirche St. Thomas in Hamburg-Rothenburgs
ort ist die freigewordene B - K i r c h e n m u s i k e r -
s t e 11 e (Organisten- und Kantorenamt) zum 1. April 
1972 neu zu besetzen. Die Anstellung erfolgt im Ange
stellten-Verhältnis nach dem Kirchenmusikergesetz der 
Hamburgischen Landeskirche. 

Die Gemeinde hat etwa 7 000 evangelische Gemeinde
glieder, für die ein vorwiegend jüngerer Mitarbeiter
kreis verantwortlich ist. 

Die Orgel hat 19 klingende Register auf Schleifladen 
mit mechanischer Spieltraktur und mechanischer Regi
stratur und ist im Jahr 1967 von der Firma Adolf Füh
rer erbaut worden. 

Besonders erwünscht ist die Weiterführung und In
tensivierung der vorhandenen Chor- und Flötenarbeit, 
ferner die Mitarbeit bei der Planung und Durchführung 
neuer Gottesdienstformen (Familiengottesdienste usw.). 

Bewerbungen mit den üblichen Unterlagen (Lebens
lauf, Zeugnisse, Empfehlungen) werden baldmöglichst 
an den Vorsitzenden des Kirchenvorstande~ 2 Ham-
burg 28, Vierländer Damm 3 erbeten. · · 

* In der neu gegründeten Ev.-luth. Kirchengemeinde 
Dankeskirche in Hamburg-Hamm ist die Stelle einer 
G e m e i n d e h e l f e r i n oder eines G e m e i n d e -
h e 1 f e r s zu besetzen. Die Vergütung erfolgt nach 
BAT. Auf die Bewerberin (den Bewerber) wartet eine 
Arbeit, die ganz frei gestaltet werden kann und ein 
interessantes, vielschichtiges Betätigungsfeld bietet. Eine 
Dienstwohnung ist vorhanden. Bewerbungen erbitten 
wir an: Ev.-luth. Kirchengemeinde Dankeskirche 
z. Hd. Herrn Pastor Horst Lütten - 2 Hamburg 26, 
Süderstraße 321. 

* Die hauptberufliche K i r c h e n m u s i k e r s t e 1 l e 
(B-Stelle) an der Ev.-luth. Kirchengemeinde Süd-Hamm 
(Kirche und Gemeindehaus) ist durch die frühzeitige 
Pensionierung unserer langjährigen Organistin freige
worden und soll baldmöglichst neu besetzt werden. 

Die Anstellung erfolgt im Angestelltenverhältnis 
nach dem Kirchenmusikergesetz der Hamburgischen 
Landeskirche, die Vergütung nach BAT gemäß Grup
penplan für die Mitarbeiter im kirchlichen und diako
nischen Dienst (Hamburger Fassung) . 

Nach langer Vakanz besteht die Möglichkeit eines 
Neuaufbaues auf allen Gebieten der Kirchenmusik. Die 
aufzubauenden Chor- und Musikgruppen sollten ge
meindeintegriert arbeiten. 

Eine Orgel, 14 Register und ein Orgelpositiv stehen 
zur Verfügung. 

Die üblichen Bewerbungsunterlagen (Lebenslauf, 
Zeugnisse, Lichtbild) erbeten an: (bis zum 31. 3. 1972) 
Vorsitzer des Kirchenvorstandes, Pastor Karl Günther, 
2 Hamburg 26, Droopweg 33. 

* Die Versöhnungskirche in Hamburg-Eilbek sucht zum 
1. Januar 1972 oder später eine Kinder gärt n e -
r in. 

Die Besoldung erfolgt nach Tarif. 
Eine moderne abgeschlossene Wohnung kann ge

stellt werden. 
Bewerbungen erbeten an: P. Bader, 2 Hamburg 70, 

Dernauer Straße 35. 

* 

2. Berufungen und Einführungen 

Am 22. Februar 1971 der Pastor Dr. Lutz Mohaupt 
mit Wirkung vom 1. April 1971 zum Pastor in der Bi
schofskanzlei. 

Einführung am 10. Oktober 1971 in der Hauptkirche 
St. Nikolai durch Bischof D. Wölber. 

Einführungstext: Psalm 122 

am 22. März 1971 der Pastor Klaus Reinhold Borck 
mit Wirkung vom 1. April 1971 zum Pastor der Haupt
kirche St. Nikolai. 

Einführung am 10. Oktober 1971 in der Hauptkirche 
St. Nikolai durch Bischof D. Wölber. 

Einführungstext: Psalm 122 
Predigttext: Matth. 5, 38-48 

am 11. Januar 1971 der Pastor Dr. Hartmut Clasen 
mit Wirkung vom 1. Juni 1971 zum Pastor mit beson
derem Auftrag in das Amt eines Beauftragten für Oku
mene. 

Einführung am 26. September 1971 in der Haupt
kirche St. Michaelis durch Bischof D. Wölber. 

Predigttext: 1. Petr. 4, 7-1 1 

am 7. J uni 1971 der Pastor Heinrich Kuhfuß mit 
Wirkung vom 1. Juli 1971 zum Pastor der Hauptkirche' 
St. Michaelis. 

Einführung am 24. Oktober 1971 in der Hauptkirche 
St. Michaelis durch Hauptpastor Quest. 

Einführungstext: Psalm 34, 3 
Predigttext: Joh. 6, 40 

3. Ernennungen 

Der bisherige Kirchensekretär Günter Paetz, Landes
kirchenamt-Personalabteilung, mit Wirkung vom 1. Ok
tober 1971 zum Kirchenobersekretär, 

der bisherige Kircheninspektor Wolfgang Kahl, Lan
deskirchenamt-Personalabteilung, mit Wirkung vom 
1. Oktober 1971 zum Kirchenoberinspektor, 

der bisherige Kircheninspektor Holger Hornig, bis
her Paulusgemeinde-Hamm, mit Wirkung vom 1. No
vember 1971 als Leiter der Verwaltungsstelle Winter-
hude zum Kirchenoberinspektor, 

der bisherige Kircheninspektor Günter Möller, Kir
chengemeinde St. Stephanus, mit Wirkung vom 1. De
zember 1971 zum Kirchenoberinspektor. 

der bisherige Kirchensekretär Uwe Rose, Landeskir
chenamt-Kanzlei, mit Wirkung vom 1. Dezember 1971 
zum Kirchenobersekretär. 

4. Dienstbeendigungen 

Hilfsprediger Pastor Friedrich W. Sandau wurde mit 
Wirkung vom 30. September 1971 auf eigenen Antrag 
aus dem Dienst der Evang.-luth Kirche im Hamburgi
schen Staate entlassen, um ein Amt in der Evang.-Luth. 
Land~skirche Schleswig-Holsteins zu übernehmen. 

Pastor Heinz Hirschfelder, bisher Kirchengemeinde 
Ritzebüttel-Cuxhaven, wurde mit Wirkung vom 16. Ok-
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tober 1971 auf eigenen Antrag aus dem Dienst der 
Evang.-luth. Kirche im Hamburgischen Staate entlas
sen, um ein Amt in der Evangelischen Kirche von West
falen zu übernehmen. 

Pastor Walter Körber, bisher Kirchengemeinde Ei
rene-Langenhorn, wurde mit Wirkung vom 31. Oktober 
1971 auf eigenen Antrag aus dem Dienst der Evang.
luth. Kirche im Hamburgischen Staate entlassen, um 
ein Amt in der Evang.-Luth. Landeskirche Eutin zu 
übernehmen. 

Pastor Gerhard Schaefer, bisher Apostelkirche, wurde 
mit Wirkung vom 30. November 1971 auf eigenen 
Antrag aus dem Dienst der Evang.-luth. Kirche im 
Hamburgischen Staate entlassen, um ein Amt in der 
Evang.-Kirche von Kurhessen-Waldeck zu übernehmen. 

Pastor Kurt Brüssow, bisher Krankenhaus Heidberg, 
wird mit Wirkung vom 31. Dezember 1971 auf eigenen 
Antrag in den Ruhestand versetzt. ~ 

Diakon Eike Bischoff, bisher Kirchengemeinde St. Bo
nifatius, wird auf eigenen Antrag mit Wirkung vom 
31. Dezember 1971 aus seinem Amt entlassen, um die 
tfeimieitung des Matthias-Claudius-Heimes in Glücks
burg zu übernehmen. 

Kircheninspektor Ulrich Lange, Landeskirchenamt
Personalabteilung, wurde mit Wirkung vom 30. No-
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vember 1971 auf eigenen Antrag aus dem Dienst der 
Evang.-luth. Kirche im Hamburgischen Staate entlassen. 

5. Beurlaubungen 

Hilfsprediger Pastor Jürgen Lücht wurde mit Wir
kung vom 1. November 1971 für die Dauer von 2 Jah
ren beurlaubt. 

6. Einstellung von Vikaren 

Wilfried Ahrens wurde zum 1. November 1971 als 
Vikar eingestellt und Pastor Schiel, Kirchengemeinde 
St. Marien-Fuhlsbüttel, zur Ausbildung zugewiesen. 

Rolf Thumm wurde zum 1. November 1971 zum Vi
kar ernannt und Pastor Meder, Christophorusgemeinde 
Hummelsbüttel, zur Ausbildung zugewiesen. 

Horst Backes wurde zum 1. Dezember 1911 zum Vi
kar ernannt und Pastor Tute, Kirchengemeinde Nord
Barmbek, zur Ausbildung zugewiesen. 

7. Todesfälle 

Am 24. November 1971 verstarb der ehemalige Kir
chenbuchführer der Kirchengemeinde St. Pauli-Süd, 
Fritz Eilert, im Alter von 69 Jahren. 

VI. Mitteilungen 

1. Bekanntmachung 

über das Ergebnis der Kirchenvorsteherwahl 
in der Evang.-luth. Gemeinde Dankeskirche 

in Hamburg-Hamm am Sonntag, dem 17. Oktober 1971 

Der Kirchenrat gibt hiermit gemäß § 32 Absatz 3 
des Kirchenvorsteherwahlgesetzes das Wahlergebnis 
öffentlich bekannt: 
Es wurden gewählt 
a) zu Kirchenvorstehern 
 Ingrid Kammeyer 

Wilhelm Bachmann 
Rolf Brusendorff 
Günther Geilen 
Gemma Brusendorff 
Hans Sannmann 
Hans Gruß 
Günther Alboldt 

b) zu Ersatzleuten 
Eva Sannmann 
Gretchen Hegel 
Alma Micha 
Heinrich Straatmann 

Hamburg, den 25. Oktober 1971 

Der Präsident des Kirchenrates 

D. Wö 1 b er 
Bischof 

2. Nachwahl zur Mitarbeitervertretung 

Die Berufsgruppe 7 der Verwaltungsbeamten führte 
am 26. Oktober 1971 eine Nachwahl zu der am 14. Ok
tober 1969 gewählten Mitarbeitervertretung durch. Es 
wurden gewählt 

a) zum Vertrauensmann 
Amtmann Gerd Schmit I LKA-KHK 

b) zum Ersatzmann 
Amtmann Günther Hennig / LKA-Kanzlei 

3. Einführung der „Gleitenden Arbeitszeit" 

Gemäß Beschluß des Landeskirchenamtes vom 7. 10. 
1971 wurde mit Wirkung vom 1. Oktober 1971 im Lan
deskirchenamt die „Gleitende Arbeitszeit" eingeführt. 
Die Kernzeit ist von Montag bis Donnerstag von 9-15 
Uhr und am Freitag von 9-14 Uhr festgelegt. 

4. Kollektenergebnisse 

(siehe Seite 48). 

VII. Berichtigungen 

Herausgegeben vom Kirchenrat der Evang.-luth. Kirche im Hamburgischen Staate I Phönix-Drude, Hamburg 13, 1100. 11. 1971. 
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Gemeinde 

I. Hauptkirchenkreis 
1. St. Petri •••• .• •• • •••••••••••••• 
2. St. Nikolai • •• . •• ••••••• • •• •• • • 
3. St. Katharinen •• • • •• • • • • ••• ••• 
4. St. Jacobi •••••• •••••••••••• ••• 
5. St. Michaelis •••••••••••••••••• 
6. St. Pau!i-Süd .•••••••••• ••••••• 
7. St. Pauli-Nord ••••••• ••• ••••••• 
8. St. Georg ..• •• •••.••••••••••.• • 
9. Finkenwerder .••• • .. • ••• •• • • •• 

10 . Moorburg •• .••••• • ••• • ••••• ••• 

II. Westkreis 
11 . Christuskirche Eimsbüttel ••... 
12 . Bethlehem-Kirche ••••.••••.•••• 
13 . Apostelkirche ••••••••••••••••• 
14. St. Stephanus •• • • •••••••••••• • • 
15. St. Johannis-Harvestehude •• • • 
16. St. Andreas •.•••• •• ••••••••••• 
17. St. Markus-Hoheluft •••.••••.•• 

III. Nordkreis 
18. St . Johannis-Eppendorf •••••••• 
19. St. Martinus-Eppendorf ••• • ••.• 
20. Groß-Borstel •• ••• ••••••••••••• 
21. Matthäusgem.-Winterhude •• •• 
22. Bodelschinghgemeinde . . ...... . 
23. Epiphaniengemelnde 
24. Paul-Gerhardt-Gemeinde •• ••••• 
25. Alsterdorf •• •. ••••••.•••.•••• •• 
26. Anstaltsg. St. Nicolaus-Alsterd. 
27. Ohlsdorf ...•••.••••••••••••• • • 
28. Fuhlsbüttel St. Lukas ••••••••.• 
29 . Fuhlsbüttel St. Marien •••••••• 
30. Hummelsbüttel •••••••••••••••• 
31. Klein-Borstel .••••••••••••••••• 
32. Ansgar-Langenhorn .•• • ••••••• 
33. Eirene-Langenhorn .. ...•....... 
34. St. Jürgen-Langenhorn 
35 . Broder-Hinrick-Langenhorn •••• 

IV. Ostkreis 
36 . St. Gertrud ••••••••••••••••• • • • 
37 . Uhlenhorst .•••. • •••••••• • • • • • · 
38. Eilbek-Friedenskirche 
39. Eilbek-Versöhnungskirche ••••• 
40 . Eilbek-Osterkirche ••••••••••••• 
41. Alt-Barmbek •••••••••••••••• • • 
42. Kreuzkirche zu Barmbek •..••.• 
43 . West-Barmbek ••••••••••••••• • 
44. Nord-Barmbek ••• ••••••• ••• •• · 
45 . St. Bonifatius . ... .. .. . ... . .. . . 
46 . St. Gabriel ••.••••••••••••••••• 
47 . Dulsberg •• •• ••••••• ••• ••••••• • 
48. Eulenkaump •..... ... .. . ... .... 

V. Südkreis 
49. Borgfelde . • .•.••••• ••••••••••• 
50. Dreifaltigkeitsgemeinde-Hamm 
51 . Simeongemeinde-Hamm •.•.••• 
52. Paulusgemeinde-Hamm ••••.••• 
53 . Süd-Hamm ..••.•• • •••••••••••• 
54. Martinsgemeinde-Horn 
55. Nathanaelgemeinde-Horn ••.••• 
56. Philippusgemeinde-Horn •••••• 
57 . Kapernaumgemeinde-Horn ••••• 
58. Timotheusgemeinde-Horn • • ••• 
59. St. Thomas .••••••• „ ........ „ 
60 . Veddel . .•.•••••••••••••••••••• 
61. Flußschiffergemeinde ......... . 

VI. Kreis Bergedorf 
62. St. Petri u. Pauli zu Bergedorf 
63 . St. Michael zu Bergedorf ••••• „ 
64. Geesthacht-St. Salvatoris ••••• • 
65. Geesthacht-St. Petri • „ ...... „ 
66. Altengamme ••••• „. „. „ „ .• • 
67 . Kirchwerder •••••••••••••••••• 
68. Neuengamme ••••••••••••••••• 
69. Curslack •••••••.••.••••••••••• 
70. Allermöhe ••••••••••••• „ ..... 
71. Billwerder •••••••••••••• •••••• 
72. Nettelnburg •••• • •••••••••••••• 
73. Moorfleet ••• ••••••• „ ...... „. 
74. Ochsenwerder •••••.•••••••.••• 

VII. Kreis Cuxhaven 
75. Ritzebüttel .•..•.•..••••• „ .... 
76. Gnadenkirche Cuxhaven ••••• •• 
77. Groden •••••••••••• •••• • ••• ••• 
78. Döse ....•••••••••••••• • • • • • • • • 
79 . Sahlenburg .................. . 
80. St. Petri-Cuxhaven •••••••••• „ 

VIII. Sonst. Gemeinden, 
Kapellen, Anstalten 

81. Seemannsmission . . .•••• .•••• 
82. Flüchtlingslager Finkenwerder 
83. Sc:hröderstift .•..... „ „. „ .••• 
84 . Allgem. Krankenh. Ochsenzoll 
85. Diakonissenhaus Volksdorf ..• 
~6 . Ev . Jugend, Sportarbeitsoem. . . 

4. Kollektenergebn s s e 
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